
Kündigung bei Schulwechsel
Beitrag von „Susannea“ vom 12. Januar 2012 15:46

Mit wem hast du denn den Vertrag? Wie wird das bei euch gemacht? Denn auch für den
öffentlichen Dienst gelten ja Kündigungsschutzsachen, sprich erstmal Umsetzung und
Sozialauswahl usw. und dann dürfen sie natürlich auch keinen gleich wieder mit deinen
Voraussetzungen einstellen. Wenn alle beider Bezirksregierung z.B. beschäftigt sind, dann
kannst du vollkommen cool bleiben, denn dann dürfte ja auch keine andere Schule so
jemanden bekommen, wenn sie dir kündigen.
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